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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 

Bekanntmachung 
 
Erörterungstermin egga-Landei GmbH zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Legehennenfarm in Meinersen, 
Oheweg 1 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden gegen das Vorhaben Einwendungen 
erhoben. 
 
Der Landkreis Gifhorn hat als Genehmigungsbehörde im oben genannten Verfahren 
entschieden, dass zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen ein 
Erörterungstermin durchgeführt wird (§ 12 Abs. 1 der 9. BImSchV). 
 
Der Termin findet am Montag, 10.01.2011, ab 10.00 Uhr im Rittersaal beim Landkreis 
Gifhorn, Schlossplatz 1 in 38518 Gifhorn statt.  
 
Sollte die Erörterung am 10.01.2011 nicht abgeschlossen werden können, wird sie an den 
darauf folgenden Werktagen am selben Ort fortgesetzt. 
 
Gifhorn, 30.11.2010 
 
Marion Lau 
Landrätin 
 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 

über 
 

die Einrichtung einer gemeinsamen Erhebungsstelle zur Durchführung des Zensus 2011 
 

zwischen dem 
 

Landkreis Gifhorn 
- vertreten durch die Landrätin Marion Lau - 

Schlossplatz 1 
38518 Gifhorn 

 
und der 

 
Stadt Gifhorn 

- vertreten durch den Bürgermeister Manfred Birth - 
Marktplatz 1 

38518 Gifhorn 
 

Gemäß § 1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistikgesetzes (NStatG) sowie der §§ 5 und 6 
des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) wird 
Folgendes vereinbart: 
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§ 1 
Vertragsgegenstand  

 
Die Stadt Gifhorn überträgt die ihr nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum 
Zensusgesetz 2011 als Erhebungsstelle obliegenden Aufgaben der örtlichen Durchführung 
des registergestützten Zensus 2011 auf den Landkreis Gifhorn. Zu diesem Zweck wird diese 
vertragliche Vereinbarung abgeschlossen. 
 

§ 2 
Ort der Leistung 

 
Die Erhebungsstelle wird im Verwaltungsgebäude des Wasserwerkes Gifhorn, Konrad-
Beste-Str. 1, Gifhorn, eingerichtet. Mit der Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG wird seitens 
des Landkreises Gifhorn ein entsprechender Mietvertrag abgeschlossen.  
 

§ 3 
Aufgaben der Erhebungsstelle 

 
Die der Stadt Gifhorn nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 
2011 als Erhebungsstelle obliegenden Aufgaben der örtlichen Durchführung des 
registergestützten Zensus 2011 gehen mit allen Rechten und Pflichten auf den Landkreis 
Gifhorn über, der die Verantwortung für die Erfüllung dieser Aufgaben übernimmt. Zu den 
vom Landkreis Gifhorn wahrzunehmenden Aufgaben zählen u. a. 
 

- Gewinnung und Schulung von Erhebungsbeauftragten, 
- Eingabe der Stammdaten der Erhebungsbeauftragten, 
- Bildung von Interviewbezirken, 
- Betreuung der Erhebungsbeauftragten bei der Durchführung der Erhebungen, 
- Klärung von Rückfragen/Zweifelsfragen, 
- Feststellung der Auskunftspflichtigen, 
- Einrichtung einer Informations- und Servicestelle für Auskunftspflichtige, 
- Eingangskontrolle der Erhebungsunterlagen, 
- Durchführung des Erinnerungs- und Mahnverfahrens, 
- Weiterleitung der Erhebungsunterlagen an den LSKN. 

 
§ 4 

Aktenüberlassung 
 
Die Stadt Gifhorn stellt dem Landkreis Gifhorn alle für die Durchführung der Aufgaben nach 
§ 3 des Vertrages erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung. 
 

§ 5 
Verwaltungskosten/Kostenerstattung 

 
(1) Die für die Aufgabenerfüllung anfallenden Kosten übernimmt der Landkreis Gifhorn. 
 
(2) Die der Stadt Gifhorn nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum 

Zensusgesetz 2011 zustehenden Zuweisungen erhält der Landkreis Gifhorn. 
 

§ 6 
Vertragsdauer  

 
(1) Der Vertrag tritt am 01.12.2010 in Kraft und endet frühestens mit Fertigstellung der 

Aufgabenerledigung, spätestens jedoch am 31.12.2012. 
Die Fertigstellung der Aufgabenerledigung ist von der Fachaufsichtsbehörde, dem 
Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, schriftlich bestätigen zu lassen. 
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(2) Eine vorzeitige Auflösung dieses Vertrages erfolgt durch eine gemeinsame Erklärung 

des Bürgermeisters und der Landrätin. 
 

§ 7 
Salvatorische Klausel/Nebenbestimmungen 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die den 
Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollten 
einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen durch andere zulässige Regelungen zu ersetzen, die dem erstrebten 
rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst 
weitgehend entsprechen. 
 
Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig werden, 
so verpflichten sich die Vertragspartner die erforderlichen Vereinbarungen in dem Sinne zu 
treffen, in welchem sie bei Abschluss des Vertrages getroffen worden wären. Das gleiche 
gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages späteren gesetzlichen Regelungen 
widersprechen. 
 
Gifhorn, den 29.10.2010 
 
Marion Lau      Manfred Birth 
Landrätin      Bürgermeister 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 

Bekanntmachung 
 

Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr 
 
Die nachfolgend aufgeführten Straßen und Wege, die im Gebiet der Stadt Gifhorn, Landkreis 
Gifhorn, Regierungsbezirk Braunschweig, liegen, sind durch Beschluss des 
Verwaltungsausschusses vom 28.10.2010 zu Gemeindestraßen gewidmet worden. 
 
A. Straßen 
  

Heinrich-Müller-Straße 500 m
Bruno-Kuhn-Straße, III. Bauabschnitt 150 m
Stichstraße zum Sportzentrum-Nord 73 m
Sportweg, Verlängerung 54 m
Zur Allerwelle 184 m

 
 
B. Fuß- und Radwege 
 

Fuß- und Radweg zwischen Sportzentrum-Nord und 
Neubokeler Straße 205 m

 
 
Die unter A. aufgeführten Straßen wurden uneingeschränkt zu Gemeindestraßen gewidmet. 
 
Der unter B. aufgeführte Weg wurde zur Gemeindestraße nur für den Fußgänger- und 
Radfahrerverkehr gewidmet. 
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Träger der Straßenbaulast der Straßen ist die Stadt Gifhorn. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekannt gegeben. 
 
Gifhorn, 09.11.2010 
 

Stadt Gifhorn 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
Matzdorf 
 

1. Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde Tappenbeck 

 
Der Rat der Gemeinde Tappenbeck hat gemäß § 7 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 16.09.2010 
folgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Tappenbeck vom 
08.11.2006 beschlossen: 
 
Artikel 1 – Änderung der Hauptsatzung 
 
§ 3 der Hauptsatzung erhält folgenden zusätzlichen Absatz 3: 
 

„(3) Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen mit einem Wert von über 100,00 Euro bis zu höchstens 
2.000,00 Euro entscheidet der Verwaltungsausschuss.“ 

 
Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 13. Mai 2009 in Kraft. 
 
Tappenbeck, den 17.09.2010  
 
Herbermann     (L. S.) 
Bürgermeister 
 
BEKANNTMACHUNG 
 
der Gemeinde Weyhausen 
 
Der Rat der Gemeinde hat am 28.10.2010 den Bebauungsplan „Klanze-Neufassung“, 
II. Abschnitt, 1. Änderung, als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro zu jedermanns Einsicht aus. 
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Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.1 
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich ist, 
wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung 
des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde Weyhausen 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 
 
Weyhausen, den 18.11.2010 
 
Ranta      (L. S.) 
Bürgermeister 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Ehra-Lessien für das Haushaltsjahr 2010 

 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Ehra-Lessien in seiner Sitzung am 20.10.2010 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert        und damit der Gesamtbetrag 
  um um        des Haushaltsplanes 
            einschließlich der Nachträge 
    gegenüber nunmehr 
    bisher festgesetzt 
     auf 
a) im Verwaltungshaushalt 
 
 die Einnahmen 1.042.400 €  0 € 1.600.600 € 2.643.000 € 
 die Ausgaben 1.042.400 € 0 € 1.600.600 € 2.643.000 € 
 
b) im Vermögenshaushalt 
  
 die Einnahmen        769.700 €      0 € 426.900 € 1.196.600 € 
 die Ausgaben          769.700 €            0 € 426.900 € 1.196.600 € 
 

                                                 
1 abgedruckt auf Seite 484 dieses Amtsblattes 
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§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Ehra-Lessien, den 20.10.2010 
 

Gemeinde Ehra-Lessien 
 
Reissig 
Bürgermeisterin 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
09.11.2010 - Az. 1/1511-07- erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 01.12. bis einschließlich 09.12.2010 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme 
im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Brome öffentlich aus. 
 
Ehra-Lessien, den 15.11.2010 
 
Reissig 
Bürgermeisterin 
 

S a t z u n g 
der Gemeinde Ehra-Lessien über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 

Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) und des § 4 des Nieders. 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Ehra-Lessien in seiner Sitzung am 20.10.2010 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 Allgemeines 
 

(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - im Nachfolgenden 
Verwaltungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Ehra-Lessien werden 
nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen - im Nachfolgenden Kosten - erhoben, 
wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch 
Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe. 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen 
Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der 
Verwaltungstätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 

(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 
 

§ 2 Kostentarif 
 

Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 6 nach dem Kostentarif, der 
Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

§ 3 Gebühren 
 
(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und 

Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des 
Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der 
Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigen. Die Gebühr ist auf volle Euro festzusetzen. 

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander 
vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben. 

(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 
a) ganz oder teilweise abgelehnt, 
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist, 
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 

(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 
Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 

(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin 
vorgenommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet. 

 
§ 4 Rechtsbehelfsgebühren 

 
(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über 

den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene 
Entscheidung anzusetzen war. War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr 
festzusetzen, so richtet sich die Gebühr nach Nummer 10 des Kostentarifs. 

(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise 
zurückgenommen, so ermäßigt sich die sich aus Absatz 1 ergebende Gebühr nach dem 
Umfang der Abweisung oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 
25 v. H. 

(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder 
zurückgenommen, so sind die gezahlten Kosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei 
denn, dass die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat. 

 
§ 5 Gebührenbefreiungen 

 
(1) Gebühren werden nicht erhoben für 

1. mündliche Auskünfte, 
2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten: 

a) Arbeits- und Dienstleistungssachen, 
b) Besuch von Schulen, 
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c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern, 
Unterstützungen und dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen, 

d) Nachweise der Bedürftigkeit. 
3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung oder den Erlass von 

Verwaltungskosten betreffen, 
4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Anträge, 
5. Verwaltungstätigkeiten, zu denen 

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde 
des Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben 
hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist, 

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, 
Anstalten und Stiftungen zur Durchführung von Zwecken i. S. des § 54 der 
Abgabenordnung (AO 1977) Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die 
Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist. 

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann, außer den in Absatz 1 genannten Fällen, ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. 

(3) Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfe nicht angewendet. 
 

§ 6 Auslagen 
 
(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 

besondere Auslagen notwendig, so hat der Kostenschuldner sie ohne Rücksicht darauf, 
ob eine Gebühr zu entrichten ist, zu erstatten. Dies gilt nicht für besondere Auslagen bei 
der Bearbeitung eines Rechtsbehelfs, soweit diesem stattgegeben wird. 

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben: 
1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für die Ladung von Zeugen 

und Sachverständigen; wird durch Bedienstete der Behörde zugestellt, so werden die 
für die Zustellungen durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden 
Postgebühren erhoben. 

2. Telegrafen- und Fernschreibgebühren sowie Gebühren für Ferngespräche, 
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren, 
5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten, 
6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen 

sind, 
7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen, 
8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, Auszüge, 

Kosten für Fotokopien, Lichtpausen und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif 
vorgesehenen Sätzen. 

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und den Gebietskörperschaften im Lande 
werden, soweit Gegenseitigkeit verbürgt ist, Auslagen nur erhoben, wenn sie im 
Einzelfall den Betrag von 10,00 Euro übersteigen. 

 
§ 7 Kostenpflichtiger 

 
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass 

gegeben hat. 
(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat. 
(3) Mehrere Kostenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 

§ 8 Entstehung der Kostenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit 

Rücknahme des Antrages. 
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(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 
erstattenden Betrages. 

 
§ 9 Fälligkeit der Kostenschuld 

 
(1) Die Kostenschuld wird mit der Anforderung fällig. 
(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der 

Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig 
gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu 
erstatten. 

 
§ 10 Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

 
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes die Vorschriften des 
Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung. 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
(2) Die Verwaltungskostensatzung vom 19.11.2003 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
Ehra-Lessien, den 20.10.2010 
 

Gemeinde Ehra-Lessien 
 
Reissig     (L. S.) 
 
Bürgermeisterin 
 

K o s t e n t a r i f 
 

zur Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Ehra-Lessien (§ 2) 
 

Tarif- Gegenstand Gebühr 
Nr.  Euro 
 
1. Fotokopien  
 
1.1 bis zum Format DIN A 4  
 bis zu 10 Stück je Seite 0,25 € 
 jede weitere bis zu 50 Stück je Seite 0,20 € 
 jede weitere 0,10 € 
 Vereine und Verbände je Kopie 0,10 € 
 
1.2 im Format DIN A 3 
 das Doppelte der Gebühren zu 1.1 
 
2. Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen  

bzw. die Nichtausübung des Vorkaufsrechts (Negativzeugnis) 
nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB 15,00 € 
 

3. Ausstellung eines Zeugnisses bei Teilungsgenehmigungen 
von Grundstücken 15,00 € 
 

4. Ausstellung einer Bescheinigung für die Erschließung  
nach § 30 Abs. 1 BauGB 15,00 € 
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5. Bestätigung zur Errichtung genehmigungsfreier Wohngebäude  
gem. § 69a NBauO 15,00 € 
 

6. Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an die  
Baugenehmigungsbehörde 15,00 € 
 

7. Beglaubigungen von Unterschriften   2,50 € 
 

8. Beglaubigungen von Fotokopien jeder Art je Seite   2,50 € 

9. Ausstellung von Zeugnissen und Bescheinigungen (wenn Gebühren  
nicht nach anderen Tarifnummern zu erheben sind)   2,50 € 
 

10. Rechtsbehelfe 
Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, soweit nicht § 4 der  
Verwaltungskostensatzung anzuwenden ist und der Rechtsbehelf  
erfolglos bleibt oder der Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene  
Verwaltungstätigkeit aber aufgrund unrichtiger oder unvollständiger  
Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, einschl.  
der Entscheidung über Widersprüche Dritter 25,00 € 
 

11. Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung 
nicht näher bestimmt werden können und die mit besonderer Mühewaltung 
verbunden sind, für jede angefangene halbe Stunde 20,00 € 

 
Verwaltungsinterne Richtlinie 

zur Anwendung der Ziffer 11 des Kostentarifs zur Verwaltungskostensatzung 
der Gemeinde Ehra-Lessien 

 
11.1.  Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung 

nicht näher bestimmt werden können und die mit besonderer Mühewaltung 
verbunden sind, für jede angefangene halbe Stunde  20,00 € 

 
11.2.  Genehmigung für das Plakatieren  
 

a) für gewerbliche Veranstalter 
- bis zu 4 Plakate pro Ortsteil je Veranstaltung 50,00 € 
- jedes weitere Plakat 20,00 € 

b)  für nicht ortsansässige Vereine je Veranstaltung 20,00 € 
 

Es werden keine Dauergenehmigungen erteilt. 
 
11.3.  Kautionen 
 
Für jede Plakatierungsgenehmigung ist eine Kaution in Höhe von      100,00 € 
zu hinterlegen. 
 
Die Plakate sind innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung wieder zu entfernen. Sollte dies nicht 
in der vorgegebenen Zeit passieren, wird die Kaution einbehalten. 
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Behörde für Geoinformation,       01.11.2010 
Landentwicklung und Liegenschaften 
Amt für Landentwicklung Verden 
 
Beschleunigte Zusammenlegung Endeholz-Marwede, Landkreise Celle und Gifhorn 
1/10 (Lad.A.)- 
 

Ladung 
 
In der beschleunigten Zusammenlegung Endeholz-Marwede, Landkreise Celle und Gifhorn, 
wird gemäß § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 547 ff.), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), zur Bekanntgabe des 
Zusammenlegungsplanes und Anhörung der Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte 
gemäß § 10 FlurbG) ein Termin auf Mittwoch, den 15. Dezember 2010, um 18.00 Uhr im 
Rathaussaal der Samtgemeinde Eschede, Am Glockenkolk 1, 29348 Eschede, anberaumt, 
zu dem hiermit geladen wird. 
 
Zur Erläuterung des Zusammenlegungsplans werden Bedienstete des Amtes für 
Landentwicklung Verden an folgenden Tagen im Rathaussaal der Samtgemeinde Eschede, 
Am Glockenkolk 1, 29348 Eschede, anwesend sein: 
 
 Montag, den 13.12.2010 von 9.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch, den 15.12.2010 von 9.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr 
 
Nach Möglichkeit wird gebeten, dass am Montag die Ordnungsnummern 1 – 125 und am 
Mittwoch die Ordnungsnummern 126 – 516 zum Erläuterungstermin erscheinen. 
 
Widersprüche der Beteiligten gegen den Zusammenlegungsplan können gemäß § 59 Abs. 2 
FlurbG zur Vermeidung des Ausschlusses nur im Anhörungstermin am 
 

Mittwoch, den 15.12.2010 um 18.00 Uhr 
 

im  
 

Rathaussaal der Samtgemeinde Eschede, Am Glockenkolk 1, 29348 Eschede, 
 
vorgebracht werden. Hierauf wird besonders hingewiesen. 
Sofern Widersprüche gegen den Zusammenlegungsplan nicht vorzubringen sind, ist ein 
Erscheinen zum Anhörungstermin am 15. Dezember 2010 nicht erforderlich. 
 
Der textliche Teil des Zusammenlegungsplanes liegt in der Zeit vom 08.11.2010 bis zum 
10.12.2010 im Rathaus der Samtgemeinde Eschede während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
 
Jeder Teilnehmer erhält spätestens 2 Wochen vor dem Anhörungstermin einen Auszug aus 
dem Zusammenlegungsplan für seine jeweilige Ordnungsnummer. Bei Wahrnehmung der 
vorgenannten Termine werden die Teilnehmer gebeten, den zugestellten Auszug 
mitzubringen. 
 
Diejenigen Beteiligten, die an der Wahrnehmung der oben genannten Termine verhindert 
sind, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht muss 
schriftlich vorliegen und die Unterschrift amtlich beglaubigt sein. Vollmachtsvordrucke sind 
bei der GLL Verden, der Samtgemeinde Eschede, der Samtgemeinde Lachendorf und der 
Samtgemeinde Hankensbüttel erhältlich. 
 
Kracht      (L. S.) 
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Vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Ladung zur Bekanntgabe des 
Zusammenlegungsplanes und Anhörung der Beteiligten der Behörde für Geoinformation, 
Landentwicklung und Liegenschaften - Amt für Landentwicklung Verden – vom 01.11.2010 
wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Sprakensehl, 12.11.2010 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
      (L. S.) 
Zergiebel  
 

Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Samtgemeinde Meinersen 
 
Aufgrund der §§ 6, 72 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366), und § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetze vom 13.05.2009 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der 
Samtgemeinde Meinersen in seiner Sitzung am 04.10.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraßen erhebt die 
Samtgemeinde Meinersen nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den 
Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
Gemeindeverbindungsstraßen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

 
(2) Die Samtgemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte 
Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln. 

 
(3) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Samtgemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten  
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 
Gemeindeverbindungsstraßen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert 
der von der Samtgemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im 
Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 
2. für die Freilegung der Fläche; 
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3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit 
Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 
einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und 
Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  
 

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) Beleuchtungseinrichtungen, 
e) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

Gemeindeverbindungsstraßen, 
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der Gemeindeverbindungsstraßen sind; 
 

5. der Fremdfinanzierung; 
 

6. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 
bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 

7. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 
 

8. für die vom Personal der Samtgemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu 
erbringenden Werk- und Dienstleistungen. 

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für 
 

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
 
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus 
 
 wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 

 
§ 4 

Anteil der Samtgemeinde am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Samtgemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der 

Inanspruchnahme der Gemeindeverbindungsstraße ergebenden besonderen Vorteils 
von dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen 
Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die 
Samtgemeinde, soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines 
berücksichtigungsfähigen Grundstücks ist.  

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der Gemeindeverbindungsstraße durch die 

Allgemeinheit auf die Samtgemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand 
beträgt 70 v. H. 

 



ABL Nr. 11/2010 

448 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 
zunächst zur Deckung der Anteile der Samtgemeinde zu verwenden. 

 
(4) Die Samtgemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten 

durch eine ergänzende Satzung von dem Anteil nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten Gemeindeverbindungsstraße oder 
eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige 
Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im 
Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 
maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach § 6 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 

 
(2) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
tatsächlich so genutzt werden,  
 
oder 
 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechenden Festsetzungen 
in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche 
Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn zugrunde zu 
legen. 

 
§ 6 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 2 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem  
Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern  
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe,  
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten)  
oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten  
Ortsteils so genutzt werden 0,5, 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen  

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  
nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche  
Nutzung), wenn 
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a) sie ohne Bebauung sind, bei 
 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167, 
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333, 
cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0, 

 
was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von ihnen 
Windkraft- oder selbstständigen Photovoltaikanlagen 
befinden, 

 
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten,  
Campingplätze ohne Bebauung) 0,5, 
  

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 
stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan- 
lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. 
Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich 
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeit geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lt. a), 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung 

besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. b), 

 
e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hofstellen 

Biogasanlagen gewerblich betrieben werden, für eine  
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der  
Einrichtungen der Biogasanlage geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt, 1,5, 
für die Restfläche gilt lit. a), 

 
f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. a), 

 
g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung 

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
erfassten Teilflächen 

 
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder  

Gewerbebetrieben dienen, 1,5, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
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bb) mit sonstigen Baulichkeiten  1,0, 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

 
cc) ohne Bebauung 1,0, 

für die Restfläche gilt lit. a). 
 

(2) Als Vollgeschosse i. S. von Abs. 1 Nr. 2 gelten alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und 
Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. 
Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoß 
i. S. der Landesbauordnung, wo werden bei gewerblich oder industriell genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet. 

 
§ 7 

Aufwandsspaltung 
 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbstständig 
erhoben werden für 
 
1. die Kosten des Grunderwerbs der Gemeindeverbindungsstraße, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4.  die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines 

von ihnen, 
 
5.  die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines 

von ihnen, 
 
6.  die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 
 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Oberflächenentwässerung der Gemeindeverbindungsstraße, 
 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Beleuchtungseinrichtungen der Gemeindeverbindungsstraße, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßenbegleitgrüns. 
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 

der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
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(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die 
Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit 
dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen 

Arbeiten entsprechend dem von der Samtgemeinde aufgestellten Bauprogramm 
fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist.  

 
§ 9 

Vorausleistungen 
 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit 
der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist. 
 

§ 10 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 auf dem 
Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 11 

Beitragsbescheid 
 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 12 
Fälligkeit 

 
 Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 13 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 

entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden 
Unternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie 
den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren 
Gemeindeverbindungsstraßen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die 
Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
betreffenden Gemeindeverbindungsstraße besteht.  
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(3) Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 

abgegolten. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 18.03.2003 außer Kraft. 
 
Meinersen, 04.10.2010 
 
Wrede 
Samtgemeindebürgermeister 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
 für das Lehrschwimmbecken in der Grundschule Hillerse 

 
Aufgrund der §§ 6, 8, 40, 82 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und 
der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der zurzeit 
gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Meinersen in seiner Sitzung 04.10.2010 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule Hillerse werden Gebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 

§ 2 
 
Die Gebühren betragen für 
 
Abonnement (gültig von Mitte September bis Mitte Mai): 
 
Private Gruppen, Vereine wöchentliche Nutzung (je Std.) 350,- € 
Schwimmgruppen mit Kindern 
bis zum Schulalter wöchentliche Nutzung (je Std.) 250,- € 
 
Private Gruppen, Vereine 14-tägige Nutzung (je Std.) 175,- € 
Schwimmgruppen mit Kindern 
bis zum Schulalter 14-tägige Nutzung (je Std.) 125,- € 
 
Einzelstunden werden mit   12,- €  
berechnet. 
 
Kommerzielle Nutzung: 
 
Wassergymnastik etc. je Std. 28,- €  
 

§ 3 
 
In den Ferien bleibt das Lehrschwimmbecken in der Grundschule Hillerse geschlossen. 
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§ 4 
 
Die Abrechnung der Gebühren erfolgt von der Samtgemeindeverwaltung Mitte März und 
Mitte November eines jeden Jahres.  
 

§ 5 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für das 
Lehrschwimmbecken in der Grundschule Hillerse vom 19.03.2002 außer Kraft. 
 
Meinersen, den 04.10.2010 
 

Samtgemeinde Meinersen 
 
Wrede      (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 

Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der  

Gemeinde Meinersen 
 

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I 
S. 3316), in Verbindung mit § 6 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28.10.2009 (Nds. GVBI. S. 366), hat der Rat der Gemeinde Meinersen in seiner 
Sitzung am 28.09.2010 folgende Erschließungsbeitragssatzung beschlossen: 
 

§ 1  
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt 
die Gemeinde Meinersen entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches 
Erschließungsbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

§ 2  
Art der Erschließungsanlagen 

 
Erschließungsanlagen sind: 
 
(1) die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtlichen Vorschriften 

gewerblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; 
 
(2) die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht 

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege); 
 
(3) die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen; 
 
(4) öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit Ausnahme von 

Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu 
deren Erschließung notwendig sind; 
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(5) Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der 
Erschließungsanlagen sind. 

 
§ 3 

Umfang der Erschließungsanlagen 
 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für  
 

1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten 
(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von 

 
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m, 
b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m, 
c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m, 

wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 

2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten 
(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von 

 
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m, 
b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 18 m, 
c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m, 

wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 

3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbegebiet und im Industriegebiet 
(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie 
beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum Anbau oder zur gewerblichen 
Nutzung bestimmt sind; 

 
4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer 

Breite von 5 m; 
 

5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 21 m; 
 

6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen i. S. von Nr. 1 bis 3 
und Nr. 5 gehören, bis zu einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen 
nach Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m; 
 

7. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 5 
genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen 
innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 v. H. 
der Summe der Grundstücksflächen der durch sie erschlossenen Grundstücke; 
 

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch eine ergänzende Satzung 
im Einzelfall geregelt. 

 
(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, 

Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle 
Parkflächen und Grünanlagen. 

 
(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen. 
 
(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten. Sie werden ermittelt, 

indem die Fläche der gesamten Erschließungsanlagen durch die Länge der 
Anlagenachse geteilt wird. 
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(5) Die in Abs.1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen 

gehörenden und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern 
sowie die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien Strecken. 
 

(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Abs. 1 
unterschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig. 
 

(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs. 1 
bestimmten Breiten für den Bereich des Wendehammers um 50 v. H., mindestens 
aber um 8 m. 

 
§ 4   

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten  
 

1. für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen; 
2. für die Freilegung; 
3. für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des 

Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder 
Vertiefungen; 

4. für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine; 
5. für die Radfahrwege mit Schutzstreifen; 
6. für die Gehwege; 
7. für die Beleuchtungseinrichtungen; 
8. für die Entwässerung der Erschließungsanlagen; 
9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern; 
10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen; 
11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen; 
12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen; 
13. für die Herrichtung der Grünanlagen; 
14. für Anlagen zum Schütze von Baugebieten gegen Schall und 

Umwelteinwirkungen i. S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 
15. der Fremdfinanzierung, 
16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 

bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind, 
17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 

 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch 
 

1. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen 
im Zeitpunkt der Bereitstellung; 
 

2. diejenigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen 
(Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie 
gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter hergestellt werden. 

 
(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im Falle 

einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung i. S. des § 57 Satz 4 BauGB und des 
§ 58 Abs. 1 Satz 1 BauGB auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 

 
(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. 
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§ 5 
Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage oder 
für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere 
Erschließungsanlagen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der 
Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden. 
 

§ 6  
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 10 v. H. 
 

§ 7 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der 

Gemeinde (§ 6) auf die durch die einzelne Erschließungsanlage, durch bestimmte 
Abschnitte einer Erschließungsanlage oder im Falle der zusammengefassten 
Aufwandsermittlung durch die eine Erschließungseinheit bildenden 
Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke (berücksichtigungspflichtige 
Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im 
Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 
maßgeblichen Grundstücksfläche mit den nach § 8 maßgeblichen Nutzungsfaktoren 
ergeben. 

 
(2) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 
der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 
 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 
die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 
 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
und die nicht unter Nr. 6 fallen, 
 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 

(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 

teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche des Grundstücks 
zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und 
einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 
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6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (z .B. 
Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind 
oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils tatsächlich so genutzt 
werden, die Gesamtfläche des Grundstücks. 

 
§ 8 

Nutzungsfaktoren 
 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 
genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je 
weiteres Vollgeschoss um 0,25. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 7 Abs. 2 

bestimmten Flächen - bei Grundstücken, 
 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 7 

Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2), 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten 
i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten 
die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen 
bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen 
aufgerundet wird, 
 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl 
bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen 
aufgerundet wird, 
 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 
 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von zwei Vollgeschossen, 
 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 
näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a - c); 
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2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) - g) oder die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr.1 lit. b) 
bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 
bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden 
Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des 

im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4), wenn 
sie 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 
vervielfacht mit 

 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 
und § 4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 
BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines 
Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der 
gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 
 

3. Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gelten nicht für die Abrechnung 
von selbstständigen Grünanlagen. 
 

(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) 
nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt 
werden, beträgt 0,5. 

 
§ 9 

Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 
 
(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i. S. von 

§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage 
beitragspflichtig. 
 

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur 
für Wohnzwecke bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten 
nur für Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i. V. mit § 8 ermittelte 
und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei jeder der 
beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.  
Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grundstücksfläche des 
berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 1.200 m2, so beschränkt sich 
diese Regelung auf die Teilfläche von 1.200 m2 Grundstücksfläche. 
 

(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn 
 

1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwenden ist; 
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2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage i. S. von § 127 Abs. 2 

Nr. 1 BauGB nach geltendem Recht nicht erhoben werden konnten und auch 
künftig nicht erhoben werden. 

 
(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder durch 

Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 
Abs. 2 i. V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu 
berücksichtigende Nutzfläche bei der Abrechnung jedes Wohnweges bzw. jeder 
Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. 

 
§ 10 

Kostenspaltung 
 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag erhoben 
werden für 
 

1. den Erwerb der Erschließungsflächen; 
2. die Freilegung der Erschließungsflächen; 
3. die Herstellung der Fahrbahn; 
4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen; 
5. die Herstellung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines von ihnen; 
6. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen; 
7. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen; 
8. die Herstellung der Parkflächen; 
9. die Herstellung der Grünanlagen. 

 
§ 11 

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 
 
(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen (Anlagen 

nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 - 3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 
 

1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind; 
2. die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist; 
3. die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind; 
4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage gemäß dem 

Bauprogramm hergestellt sind. 
 

(2) Dabei sind hergestellt 
 

1. Fahrbahn-, Geh- und Radwege sowie Mischflächen (Kombination aus Fahrbahn 
und Gehweg ohne Abgrenzung untereinander), wenn sie einen tragfähigen 
Unterbau und eine Decke aus Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem 
ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise aufweisen; 

 
2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, 

Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise erhalten haben; 

 
3. die Entwässerungsanlagen, wenn die Straßenrinnen, die Straßeneinläufe oder 

die sonst zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen 
Einrichtungen betriebsfertig hergestellt sind; 

 
4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und den 

örtlichen Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt ist. 
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(3) Park- und Grünflächen (Anlagen nach § 127 Abs. 4 BauGB) sind endgültig hergestellt, 

wenn sie eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz haben, die Gemeinde 
Eigentümerin ihrer Flächen ist und 
 
1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten 

Herstellungsmerkmale aufweisen; 
 
2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind. 
 

(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale 
einer Erschließungsanlage abweichend von Abs. 1 bis Abs. 3 festgelegt werden. 

 
§ 12 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage 

(§ 133 Abs. 2 BauGB). 
 
(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Abschluss der 

Maßnahme, deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt werden soll, und der 
Anordnung der Kostenspaltung. 

 
(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Erschließungsanlage entsteht 

die Beitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Abschnittsmaßnahme und der 
Anordnung der Abschnittsbildung.  

 
§ 13 

Immissionsschutzanlagen 
 
Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 werden durch eine 
ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 14 
Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 

 
(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang 

entstanden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis 
zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein 
Bauvorhaben auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der 
Erschließungsanlagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der 
Erschließungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. 
 

(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn 
der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 

 
§ 15  

Ablösung des Erschließungsbeitrages 
 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstellung der 

Erschließungsanlage entstehende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für 
vergleichbare Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 7 bis 9 
auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 
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(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 16  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Erschließungsbeitragssatzung vom 26.06.2001 außer Kraft. 
 
Meinersen, den 28.09.2010 
 
Montzka  
Gemeindedirektor 
 

Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Meinersen 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366), und § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetze vom 13.05.2009 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der 
Gemeinde Meinersen in seiner Sitzung am 28.09.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Meinersen – sofern Erschließungsbeiträge nach 
den §§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung 
Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile 
bietet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen 
im Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 
Nr. 3 NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte 
Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
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§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen 
Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der 
Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung; 

 
2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit 

Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 
einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und 
Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

 
a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) niveaugleichen Mischflächen, 
e) Beleuchtungseinrichtungen, 
f) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen 
und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6. der Fremdfinanzierung; 
 
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 

bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 
 
9. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden 

Werk- und Dienstleistungen. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für  

 
1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus 

 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  
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§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der 

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von 
dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil 
des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, 
soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen 
Grundstücks ist.  

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die 

Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand 
beträgt: 

 
1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  

dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs- 
beruhigten Wohnstraßen 25 v. H., 

 
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 
 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und 
Bushaltestellen 60 v. H., 
 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H., 
 

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 
sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Einrichtung 35 v. H., 

 
d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 

zur Straßenentwässerung 50 v. H., 
 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v. H., 
 

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Durchgangsverkehr dienen,  
 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-  
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und  
Bushaltestellen 70 v. H., 
 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v. H., 
 

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 
sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 45 v. H., 
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d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 

zur Straßenentwässerung 60 v. H., 
 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 40 v. H., 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 25 v. H., 

 
5. bei Fußgängerzonen 30 v. H., 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 
zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch 

eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 

bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungslinie – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 
der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 

(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
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b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der 
öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
von 50 m zu ihr verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

 
(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die  
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  

 
§ 6 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine 
Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 
Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, 
so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m 
und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m 
Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollschoss gerechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 

Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 

Flächen – bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse; 
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b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf 
ganze Zahlen aufgerundet wird; 
 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer 
Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze 
Zahlen aufgerundet wird; 
 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 
 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen, 

 
g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die 
sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des 

im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn 
sie  
 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 
vervielfacht mit 

 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und 
4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 
genutzt wird; 
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2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem  
Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern  
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe,  
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder  
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
so genutzt werden 0,5, 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen  
 entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  

nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche  
Nutzung), wenn 

 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

 
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
 Wasserflächen 0,0167, 

 
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 

land 0,0333, 
 

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0, 
 

was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von ihnen 
Windkraft- oder selbstständige Photovoltaikanlagen 
befinden, 
 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen  
Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden  
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5, 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der  
landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan- 
lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude  
(z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil- 
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. a), 
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d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung  
besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt,  1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. b), 

 
e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof- 

stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage 
geteilt durch die Grundflächezahl 0,2 ergibt, 1,5, 
für die Restfläche gilt lit. a) 
 

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. a), 

 
g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung  

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
erfassten Teilflächen  
 
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder  

Gewerbebetrieben dienen, 1,5, 
 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
 
bb) mit sonstigen Baulichkeiten  1,0, 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

 
cc) ohne Bebauung 1,0, 

für die Restfläche gilt lit. a). 
 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
 

§ 8 
Aufwandsspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbstständig 
erhoben werden für  

 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines 

von ihnen, 
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5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines 
von ihnen, 

 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 
 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungs-

einrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßenbegleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 

der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die 

Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit 
dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 

technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten 
Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 

 
§ 10 

Vorausleistungen 
 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit 
der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist.  
 

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 

Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 auf dem 
Wohnungs- oder Teileigentum. 
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§ 12 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaßnahme i. S. von § 1 

entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden 
Unternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie 
den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen 
Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu 
verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 19.12.2006 außer Kraft. 
 
Meinersen, 28.09.2010 
 
Montzka 
Gemeindedirektor 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
der Gemeinde Meine 
 
Aufhebungssatzung „ÖBV über Gestaltung Alter Ortskern Grassel“ 
 
Der Rat der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 29.09.2010 die Aufhebungssatzung 
„ÖBV über Gestaltung Alter Ortskern Grassel“ als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Aufhebungssatzung ist der nachstehenden 
Gebietsabgrenzung zu entnehmen.2 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Aufhebungssatzung in Kraft. 
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Die Aufhebungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann im Gemeindebüro der 
Gemeinde Meine während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Einen 
Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der Durchwahl 05304/91110 
vereinbaren. Über den Inhalt der Aufhebungssatzung kann umfassend Auskunft verlangt 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen Fassung 
bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung     (L. S.) 
 
Frank 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
der Gemeinde Meine 
 
Aufhebungssatzung „ÖBV über Gestaltung Alte Ortskerne Wedelheine/Wedesbüttel“ 
 
Der Rat der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 29.09.2010 die Aufhebungssatzung 
„ÖBV über Gestaltung Alte Ortskerne Wedelheine/Wedesbüttel“ als Satzung gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Aufhebungssatzung ist der nachstehenden 
Gebietsabgrenzung zu entnehmen.3 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Aufhebungssatzung in Kraft. 
 
Die Aufhebungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann im Gemeindebüro der 
Gemeinde Meine während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Einen 
Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der Durchwahl 05304/91110 
vereinbaren. Über den Inhalt der Aufhebungssatzung kann umfassend Auskunft verlangt 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen Fassung 
bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung     (L. S.) 
 
Frank 
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BEKANNTMACHUNG 
 
der Gemeinde Schwülper 
 
Der Rat der Gemeinde hat am 19.10.2010 den Bebauungsplan „Hesterhoop II“ mit ÖB, 
1. Änderung, im Ortsteil Lagesbüttel als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.4 
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich ist, 
wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung 
des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde Schwülper 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 
 
Groß Schwülper, den 18.11.2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung     (L. S.) 
 
Lettermann 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Samtgemeinde Wesendorf für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Samtgemeinde Wesendorf in seiner Sitzung am 28.10.2010 folgende 
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
Einnahmen    81.000 0 8.086.900 8.167.900 
Ausgaben    81.000 0 8.086.900 8.167.900 
 
im Vermögenshaushalt 
Einnahmen 155.300 0    977.900 1.133.200 
Ausgaben 155.300 0    977.900 1.133.200 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird korrigiert und auf 0,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Grundlagen für die Erhebung der Samtgemeindeumlage werden nicht geändert. 
 
Wesendorf, den 28.10.2010 
 
Penshorn 
Samtgemeindebürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 76 Abs. 2 NGO i. V. m. § 15 Abs. 6 des Nieders. Gesetzes über den 
Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
10.11.2010 - Az. 1/1511-07 - erteilt worden. 
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Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 86 Abs. 2 Satz 3 i. V m. § 87 Abs. 1 Satz 2 NGO 
vom 06.12. bis einschließlich 14.12.2010 zur Einsichtnahme im Rathaus öffentlich aus. 
 
Wesendorf, 26.11.2010 
 
Penshorn 
Samtgemeindebürgermeister 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Groß Oesingen für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Groß Oesingen in seiner Sitzung am 10.11.2010 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 221.100 0 1.167.700 1.388.800 
Ausgaben 221.100 0 1.167.700 1.388.800 
 
im Vermögenshaushalt 
Einnahmen 175.900 0    136.500    312.400 
Ausgaben 175.900 0    136.500    312.400 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 
 
Groß Oesingen, den 10.11.2010 
 
Dierks 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 06.12. bis einschließlich 14.12.2010 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme 
im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf öffentlich aus. 
 
Groß Oesingen, den 26.11.2010 
 
Dierks 
Bürgermeister 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Ummern für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Ummern in seiner Sitzung am 22.10.2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 79.200         0 778.100 857.300 
Ausgaben 79.200         0 778.100 857.300 
 
im Vermögenshaushalt 
Einnahmen          0 5.300 145.600 140.300 
Ausgaben          0 5.300 145.600 140.300 



ABL Nr. 11/2010 

476 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 
 
Ummern, den 22.10.2010 
 
Wegmeyer 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 06.12. bis einschließlich 14.12.2010 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme 
im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf öffentlich aus. 
 
Ummern, den 26.11.2010 
 
Wegmeyer 
Bürgermeister 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Der Rat der Gemeinde Wahrenholz hat am 15.11.2010 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Hüüs-Hoff“, gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 40 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) als Satzung beschlossen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro, An der Sägemühle 1, 29399 Wahrenholz, zur Einsicht aus.  
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.5 
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Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 

nach § 3 Abs. 2 und 3, §§ 4, 4a, 13, § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 5 Satz 1 und § 35 
Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der 
Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind 
oder bei Anwendung des § 3 Abs. 2 Satz 2 die Angabe darüber, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden soll, unterlassen wurde oder bei 
Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 3 oder § 13 die Voraussetzungen für die Durchführung 
der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
2. die Vorschriften über die Begründung und die Satzung sowie ihrer Entwürfe nach § 2a, 

§ 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung oder der Umweltbericht als 
Teil der Begründung der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 

 
3. ein Beschluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 

erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 die Begründung in den für die Abwägung 
wesentlichen Beziehungen unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1a BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 und 4 
unbeachtlich ist, wenn 
 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 

2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 sich nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan maßgebend ist. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung und die 
Behebung von Fehlern unbeachtlich werden, wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb 
eines Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 a Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung 
Mängel der Satzung, die nicht nach den §§ 214 und 215 unbeachtlich sind und die durch ein 
ergänzendes Verfahren behoben werden können, nicht zur Nichtigkeit führen. Bis zur 
Behebung der Mängel entfaltet die Satzung keine Rechtswirkungen. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 a Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung bei 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 bezeichneten Vorschriften oder sonstigen Verfahrens- oder 
Formfehlern nach Landesrecht die Satzung auch mit Rückwirkung erneut in Kraft gesetzt 
werden kann. 
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzungen; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend 
gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Wahrenholz für das Haushaltsjahr 2010 

 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Wahrenholz in seiner Sitzung am 15.11.2010 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
Einnahmen 89.100             0 2.150.300 2.239.400 
Ausgaben 89.100             0 2.150.300 2.239.400 
 
im Vermögenshaushalt 
Einnahmen          0 372.300 1.135.200    762.900 
Ausgaben          0 372.300 1.135.200    762.900 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 
 
Wahrenholz, den 15.11.2010 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 06.12. bis einschließlich 14.12.2010 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme 
im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf öffentlich aus. 
 
Wahrenholz, den 26.11.2010 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 
- - - 
 
D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung    Salzwedel, den 10.11.2010 
und Forsten Altmark 
Außenstelle Salzwedel 
- Flurneuordnungsbehörde - 
Buchenallee 3 
29410 Salzwedel 
 
43.4-Az. 611B1.14, Verf.-Nr. SAW 023 
Bodenordnungsverfahren Jübar Feldlage 
 

2. Änderungsanordnung des Verfahrensgebietes 
 
I Beschluss 
 

In dem Bodenordnungsverfahren nach §  56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) Jübar Feldlage, Altmarkkreis Salzwedel,  

 
a) werden gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i. V. m. § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 

(FlurbG) folgende Flurstücke zum Verfahren hinzugezogen: 
 

Gemarkung Hanum, Flur 5 , tlw.    Fläche: 12,6330 ha 
Flurstücke: 47/1, 68/46, 69/46, 70/46,  

71/46, 72/46, 73/46 
 
Gemarkung Lüdelsen, Flur 5, tlw.   Fläche: 0,7330 ha 
Flurstück: 20 

 
b) werden gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i. V. m. § 8 Abs. 1 FlurbG ausgeschlossen: 

 
Gemarkung Gladdenstedt, Flur 2 tlw.  Fläche: 0,5460 ha 
Flurstück: 3  

 
Durch diesen Beschluss ändert sich das Verfahrensgebiet geringfügig.  
Das Bodenordnungsverfahren Jübar Feldlage hat nunmehr eine Fläche von 
860,4999 ha. 

 
Begründung: 
Die Zuziehung und Ausschließung der Flurstücke ist notwendig, um die 
eigentumsrechtliche Neuordnung möglichst umfassend durchzuführen und die 
gemeinschaftlichen und sonstigen öffentlichen Anlagen umfassend neu zu ordnen 
sowie um eine bessere Arrondierung der Flächen zu erreichen. 



ABL Nr. 11/2010 

481 

 
II Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
 

(1) Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
Bodenordnungsplanes gelten gemäß § 34 FlurbG i. V. m. § 63  Abs. 2 LwAnpG 
folgende Einschränkungen: 

 
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 

Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 

 
2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 

dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, erstellt, 
wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

 
3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne  Bäume, 

Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit 
landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landespflege, 
nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden.  

 
(2) Sind entgegen den Vorschriften des Absatzes (1) Nr. 1 und 2 Änderungen 
vorgenommen bzw. Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Bodenordnung dienlich ist. 
 
(3) Sind Eingriffe entgegen der Vorschriften des Absatzes (1) Nr. 3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

 
III Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die Flurstücke zu I a)  
 

Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Bodenordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefordert, ihre 
Rechte innerhalb von 3 Monaten – gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung 
dieses Beschlusses – beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Außenstelle Salzwedel, Buchenallee 3, 29410 Salzwedel, anzumelden. 

 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von diesem zu setzenden 
weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende 
nicht mehr zu beteiligen. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). 

 
IV Hinweise: 
 

Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches 
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des 
Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf 
hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung 
hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen 
für die Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen. 
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Betreten von Grundstücken 
Das Betreten der beteiligten und benachbarten Grundstücke durch die Mitarbeiter des 
Amtes für  Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, Außenstelle Salzwedel, und 
die von diesen beauftragten Personen ist gem. § 35 FlurbG zu dulden. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss sowie gegen die zeitweilige Einschränkung des Eigentums kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Außenstelle 
Salzwedel, Buchenallee 3, 29410 Salzwedel, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit der Bekanntmachung. 
 
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das 
Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der Frist bei der Behörde eingegangen ist. 
 
Im Auftrag     Dienstsiegel 
 
Creutzfeldt  
 
Hinweis 
Die vorstehende Änderungsanordnung mit Gebietskarte liegt in der Verbandsgemeinde 
Beetzendorf-Diesdorf, Marschweg 3, Bauamt/Liegenschaften, Zimmer 14, 
38489 Beetzendorf, sowie im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, 
Außenstelle Salzwedel, Buchenallee 3, 29410 Salzwedel, Zimmer 132, zwei Wochen lang 
nach der Bekanntmachung zur Einsichtnahme während der Dienststunden aus. 
 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Feststellung gemäß § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bek. des LBEG vom 17.11.2010 

B II f 1.7 XII 2010-054 
 
Die Firma RWE Dea, Überseering 40, 22297 Hamburg, plant das Projekt „Rückbau des 
Bohrplatzes der Erdölaufschlussbohrung Hahnenmoor 1“. In diesem Zusammenhang ist eine 
Grundwasserabsenkung von ca. 16.560 m³ für die Dauer der Bauzeit von ca. 5 Tagen 
erforderlich. 
 
Die Erdölaufschlussbohrung befindet sich in der Gemeinde Müden/Aller, Gemarkung 
Müden/Aller, Flur 32, Flurstück 11, südöstlich von Hahnenhorn, östlich der Moorstraße. 
 
Für die geplante Grundwasserabsenkung ist gemäß Nr. 13.3.3 der Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine standortbezogene Vorprüfung 
erforderlich. 
 
Das LBEG als zuständige Genehmigungsbehörde hat gemäß § 3 c UVPG eine 
überschlägige Prüfung vorgenommen und festgestellt, dass eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 
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Diese Feststellung ist nach § 3a UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Clausthal-Zellerfeld, den 17.11.2010 
 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
 
Im Auftrag (L. S.) 
Rehbein 
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